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Dem Getreidemonopol entgegen.

ii.
Von 1916 an.

Vom Jahre 1916 an wurden die Massnahmen
verschärft, die Mühlen worden kontingentiert, man
verbietet die kleine Patisserie und den Verkauf von
frischem Brot, man fördert den Anbau von
landwirtschaftlichen Produktion, die Statistik über die Anbaufläche

und den noch kultivierbaren Boden wird
durchgeführt, die Ernte des Jahres 1917 wird requiriert, und
am 21. August dieses Jahres wird das eidgenössische
Brotamt geschaffen, dem die Aufgabe zufällt,
ausländisches Getreide anzukaufen, das Inlandgetreide zu
übernehmen, den Anbau zu fördern und die rationelle
Vermahlung des Getreides zu überwachen.

Vom August 1914 bis zum November 1917 betragen
die Kosten der Getreideankäufe 897 Millionen Franken.

Die Eidgenossenschaft, die im Jahre 1914
beabsichtigt hatte, den An- und Verkauf von Getreide
«kaufmännisch» zu betreiben, war bald genötigt, unter
dem Gestehungspreis zu verkaufen.

Im Jahre 1917 beträgt der tiefste Ankaufspreis
Er. 46.50, und der tiefste Verkaufspreis Fr. 40.—; der
höchste Verkaufspreis belief sich auf 88 Fr. und der
höchste Verkaufspreis auf 64 Fr.

Der Ausmahl-Ansatz wurde für bestimmte Qualitäten

bis auf 90 % erhöht.
Die Rationierung wurde wie folgt durchgeführt:

Normal- Zweijährige
Unberatlon Kinder arbeiter mittelte

Oktober 1917 250 g 250 g 350 g 350 g
Dezember 1917 225 g 150 g 325 g 275 g
Dezember 1918 250 g 150 g 350 g 300 g
Februar 1919 300 g 150 g 400 g 350 g

Die Verwaltungskosten waren sehr gering, sie
betrugen 14 Cts. pro Zentner im Jahre 1917, 61 Ots. im
Jahre 1918. 37 Cts. im Jahre 1919 und 15 Cts. im Jahre
1920.

Wenn sie in den Jahren 1918 und 1919 etwas höher
sind, so deshalb, weil darin die Kosten für Herstellung.
Verteilung und Kontrolle der Brotkarten inbegriffen
sind.

Dank unserem Getreidebau und dem hochwertigen
Schweizerfranken konnten die letzten beschränkenden
Massnahmen gegen Ende des Jahres 1921 aufgehoben
werden, während sie in andern Ländern noch ausgedehnt

wei'den mussten.

Die Getreideverwaltung hat von inländischen Ge-
troideproduzenten die folgenden Mengen bezogen:

1918: 91,012 Tonnen
1919: 58,350 »

1920: 27,829 »

1921: 93,260 »

1922: 50,160 »

1923: 90,346
1924: 43.646 »

1925: 71.354 »

Nachstehende Tabelle gibt über die bezahlten
Ankaufspreise Aufschluss:

1917 1918 1919 1920 1921

Weizen 64 64 64 67 60
Boggen 64 64 62,5 62,5 55
Dinkel 57 50 50 50 45

Da diese Preise unter den Gestehungskosten des
ausländischen Getreides waren, erlaubten sie der
Eidgenossenschaft in den Jahren 1917 bis 1920 eine
Ersparnis von 15 Millionen Franken. Vom Jahre 1921 an
'nahm die Sache ein anderes Gesicht an. Das
inländische Getreide muss teurer bezahlt werden, als sich
die Gestehungskosten des Importgetreides stellen, und
in den drei Jahren 1921, 1922 und 1923 brachte die
Eidgenossenschaft durch die Abnahme des Inlandgetreides
oin Opfer von 30 Millionen Franken.

Die Kantone Bern und Waadt lieferten allein
nahezu die Hälfte des von der Getreideverwaltung
übernommenen Getreides.

Die finanziellen Ergebnisse des Monopols.
Die Zeitperiode des Monopols — wir werden später

auf die der Regie zu sprechen kommen — war nach
Jeder Hinsicht durch Ausnahmeverhältnisse bestimmt.
Man kann daraus keinen Schluss auf die Vorteile oder
Nachteile des Monopols ziehen.

Im Jahre 1914 musste der Zusammenbruch des
Privathandels festgestellt werden. Man hat ausserdem
anerkennen müssen, dass die Getreideverwaltung das
Monopol mit bestem Geschick und mit niedrigen Preisen
verwaltet hat. Die Massnahmen, die für die
Konsumenten bitter waren, mussten durchgeführt worden,
denn sie waren eine absolute Notwendigkeit, -um die
Ernährung der armen Bevölkerungsklassen sicherzustellen.

Die Bationierung garantierte dem Kind des
Armen dieselbe Bation wie dem Kinde des Beichen. Der
Bund konnte sogar das Brot an die ärmsten Klassen
zu billigerem Preise abgeben. Er verkaufte schon das
Getreide unter den Gestehungskosten.
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